
Strafverteidigung 
 
Viele Strafverfahren beginnen für 
den Beschuldigten mit dem Erhalt 
einer polizeilichen Vorladung. 
In schwerwiegenden Fällen erfährt 
der Mandant erst im Rahmen ei-
ner Durchsuchung seiner Woh-
nung oder gar bei seiner Fest-
nahme von dem gegen ihn ge-
führten Ermittlungsverfahren. 
 
Generell ist davon abzuraten, auf 
eigene Faust einer polizeilichen 
Vorladung Folge zu leisten, ohne 
zuvor anwaltlichen Rat einzuholen 
Im Fall einer Durchsuchung oder 
Festnahme sollte der Verteidiger 
umgehend  informiert werden, da 
hier schelle Hilfe unerlässlich ist. 
 
Wenn dem Beschuldigten eine 
Anklageschrift oder ein sog. Straf-

befehl bereits zugestellt wurde, ist 
die Beauftragung eines Ver-
teidigers spätestens angezeigt. 
 

 Bußgeldsachen 

 
Schon für die Frage, ob und gege-

benenfalls wie eine von der 
Bußgeldbehörde übersandte An-
hörung auszufüllen ist, sollte ein 
in Bußgeldsachen versierter Ver-
teidiger hinzugezogen werden. 
 
Spätestens nach Erhalt eines 
Bußgeldbescheids ist anwaltliche 
Hilfe geboten, um die drohende 
Rechtskraft des Bescheids zu 
verhindern. 
 

Entscheidendes Kriterium für die 
weitere Verteidigung ist oftmals 
neben dem Inhalt der Ermit-
tlungsakte auch der Inhalt des 
Verkehrszentralregisters in Flens-
burg, da stets  der langfristige Er-
halt der Fahrerlaubnis des Man-
danten im Vordergrund der 
anwaltlichen Tätigkeit steht. 
In vielen Fällen ist zudem zu prü-
fen, ob die Ordnungswidrigkeit 
evtl. schon verjährt ist, was schon 
nach wenigen Monaten der Fall 
sein kann.  

Steuerstrafsachen 

Hier empfiehlt sich - von Anfang 
an - eine möglichst enge Koope-
ration zwischen einem erfahrenen 
Strafverteidiger und einem 
kompetenten Steuerberater, da 
meist parallel zum Steuerstraf-
verfahren auch ein für den 
Mandanten ähnlich risikobe-
haftetes Besteuerungsverfahren 
läuft. 
Soweit erforderlich können wir 
hier auf  langjährige Koope-
rationspartner zurückgreifen. 
 

Aktuelle Entwicklungen 

 
Insbesondere im Lauf des Jahres  
2009 hat sich die Rechtslage für 
die einer Trunkenheitsfahrt Be-
schuldigten deutlich verbessert.  
War es bis vor wenigen Monaten 
gängige Handhabung, dass die 
Polizeibeamten die Blutprobe auch 
gegen den Willen des Beschuldig-
ten selbst anordnen und zwangs-
weise durchführen, was dem 
Wortlaut von § 81 a StPO wider-
sprach, so hat sich dies mittler-
weile nach einigen aufsehenerre-
genden Urteilen einiger Oberlan-
desgerichte erheblich geändert. 

Immer mehr scheint sich nun die 
Ansicht durchzusetzen, dass der 
in § 81 a StPO normierte Richter-
vorbehalt von Polizei und Staats-
anwaltschaft zu beachten ist, d.h. 
dass eine Blutprobe im Fall der 
Weigerung des Beschuldigten 
durch den zuständigen Ermitt-
lungsrichter anzuordnen ist. 
Daher ist den Beschuldigten in 
solchen Fällen dringend anzura-
ten, die Blutprobe zu verweigern, 
um die Polizei zur Konsultation 
des zuständigen Ermittlungsrich-
ters zu zwingen. Generell ist aber 
davon abzuraten, hierbei selbst 
handgreiflich oder beleidigend 
gegen die Polizei vorzugehen.  
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Die erfolgreiche Vertretung von Mandanten in, meist 
straßenverkehrsrechtlichen, Bußgeldsachen, 
polizeilichen bzw. staatsanwaltlichen Ermittlungs-
verfahren und strafgerichtlichen Hauptverhandlungen 
hängt ganz maßgeblich von der möglichst früh-
zeitigen Beauftragung eines Strafverteidigers  ab.  
Denn schon in der Anhörung oder ersten polizeilichen 

Vernehmung werden oftmals entscheidende, u. U. 
nicht mehr zu korrigierende Fehler gemacht. 
Dies gilt mindestens im selben Maß für die 
Bearbeitung von Steuerstrafmandaten gegenüber der 
Steuerfahndung und den Finanzämtern. 

Generell sollte ohne vorherige Akteneinsicht und 
deren rechtliche Bewertung nie gegenüber den 
Ermittlungsbehörden zum Sachverhalt Stellung ge-
nommen werden. 

Akteneinsicht kann jedoch nur durch einen Anwalt 
beantragt werden. 

Kosten und Gebühren 

 
In Bußgeldsachen wird in der Regel 
mit der Rechtsschutzversicherung 
des Betroffenen abgerechnet. In 
Strafsachen besteht teilweise, 
insbesondere in Haftsachen, die 
Möglichkeit der Beiordnung des 
Anwalts als Pflichtverteidiger.  
 
In schwerwiegenden bzw. für den 
Mandanten wichtigen Fällen, 
insbesondere in Steuerstrafsachen,  
ist es üblich, auf der Basis von 
Zeithonorarvereinbarungen ab-
zurechnen, was für die Mandanten 
die Kalkulation erleichtert. 
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